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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Bundesrat

Das Salär eines Bundesrates ist immer mal wieder Gegenstand medialer Debatten.
Zudem war der Durchschnittslohn der Magistratinnen und Magistraten auch
Gegenstand in der Debatte um die Kaderlöhne in bundesnahen Betrieben. Die Kosten
eines Bundesratsmitglieds bemessen sich aus seinem an die Teuerung angepassten
Lohn, der – Stand Januar 2017 – CHF 445'163 beträgt, und einer Spesenpauschale von
CHF 30'000 pro Jahr. Der Bundespräsident oder die Bundespräsidentin erhalten
zusätzlich CHF 12'000. Darüber hinaus übernimmt der Bund die Kosten für
Festnetzanschluss, Mobilteleton und PC und die Magistratinnen und Magistraten dürfen
ein Repräsentations- und ein Dienstfahrzeug nutzen, bezahlen für deren private
Nutzung allerdings 0.8 Prozent des Neupreises pro Monat. In den Leistungen
inbegriffen sind zudem ein SBB-Generalabonnement für die erste Klasse und ein GA für
die Schweizer Seilbahnen. 
Zu reden gibt aber insbesondere die Rente, die zurückgetretene Bundesrätinnen und
Bundesräte auf Lebenszeit erhalten. Sie beträgt CHF 220'000 pro Jahr, also rund die
Hälfte des ursprünglichen Lohnes. Nur wenn ein ehemaliges Bundesratsmitglied nach
seinem oder ihrem Rücktritt mehr verdient als im Amt, wird die „Versorgung der
Magistratspersonen” entsprechend gekürzt. Der Tages-Anzeiger rechnete aus, dass ein
Grund für das Wachstum des Personalaufwandes der Bundesverwaltung ebendiese
Ruhegehälter sind, deren Reserve laut Staatsrechnung stark aufgestockt werden
musste. 2017 waren 20 Personen – neben den Exekutivmitgliedern erhalten auch
ehemalige Bundeskanzlerinnen und -kanzler sowie Bundesrichterinnen und -richter
eine Rente – bezugsberechtigt. 17 dieser 20 Personen und drei Witwen erhielten eine
Rente, wobei nicht bekannt gegeben wird, um wen es sich dabei handelt. Der Tages-
Anzeiger mutmasste, dass Christoph Blocher, Ruth Metzler und Joseph Deiss die Rente
nicht beziehen. Insgesamt wurden laut Staatsrechnung 2016 CHF 10.67 Mio. an
pensionierte Richterinnen und Richter und CHF 4.28 Mio. an ehemalige
Magistratspersonen, Kanzlerinnen und Kanzler sowie Bundesratswitwen ausbezahlt.
Diese Summe wurde verschiedentlich als zu hoch betrachtet. Thomas Burgherr (svp,
AG) kündigte eine parlamentarische Initiative an, mit der nur noch jene Alt-
Bundesrätinnen und Alt-Bundesräte ein Ruhegehalt beziehen sollen, die im
Pensionsalter abtreten. 1

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 31.12.2017
MARC BÜHLMANN

Parlamentsmandat

In der Herbstsession 2020 beendete der Nationalrat die Diskussionen um die
Überbrückungshilfe für Parlamentarierinnen und Parlamentarier, indem er mit 106 zu
81 Stimmen (2 Enthaltungen) beschloss, nicht auf das Geschäft einzutreten. Damit folgte
die grosse Kammer ihrer SPK-NR, die zuvor mit 13 zu 11 Stimmen Nicht-Eintreten
empfohlen hatte. Ursprünglich hatte die Kommission entsprechend der ursprünglichen
Forderung einer parlamentarischen Initiative Rickli (svp, ZH) vorgesehen, diese
finanzielle Hilfe für ehemalige Parlamentsmitglieder gänzlich abzuschaffen. Nachdem
der Nationalrat die Vorlage abgeschwächt hatte – neu sollten nur noch abgewählte,
nicht aber freiwillig zurücktretende Parlamentsmitglieder von einer finanziellen
Überbrückung profitieren –, war der Ständerat in der Sommersession 2020 gar nicht
erst auf die Vorlage eingetreten. 
Es sei eine lange Geschichte, die sich im Kreis drehe, fasste Kommissionssprecher
Matthias Jauslin (fdp, AG) zusammen. Eine Minderheit kritisiere dabei – «vielleicht auch
zurecht» –, wie der Ständerat mit der Vorlage umgehe: «Wenn dem Ständerat etwas
nicht passt, wird es vom Tisch gewischt». Allerdings sei damit zu rechnen, dass die
kleine Kammer auch ein zweites Mal nicht eintreten werde, selbst wenn sich der
Nationalrat nun mit der Vorlage beschäftigen würde, mahnte Jauslin. Es gelte deshalb,
der Sache ein Ende zu bereiten. Für besagte Minderheit wiederholte Gregor Rutz (svp,
ZH) noch einmal die bereits bekannten Argumente: Ratsmitglieder, die neben der
Arbeitslosenversicherung als Milizparlamentarierinnen und -parlamentarier nach einem
geplanten Rücktritt auch noch Einkommen erzielten, sollten nicht in den Genuss
staatlich finanzierter Überbrückungshilfe kommen. Der Ständerat brauche ab und zu
ein paar Monate mehr; auch er werde aber die Wichtigkeit der Angelegenheit noch
erkennen. Die rhetorische Frage von Ada Marra (sp, VD), ob es niemand seltsam finde,
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dass die Kommissionsminderheit von einem Fraktionsmitglied jener Partei angeführt
werde, die nichts dagegen einzuwenden habe, dass Christoph Blocher, AHV-Bezüger
und reich, ebenfalls eine Art von Überbrückungshilfe beanspruche, blieb
unbeantwortet – die Vaudoise spielte auf die Forderung des alt-Bundesrats an, sein
Ruhegehalt nachträglich beziehen zu können. In der Folge warb Marianne Streiff-Feller
(evp, BE) im Namen der Mitte-Fraktion für die 2019 gefundene Kompromisslösung und
entsprechend für Eintreten und Kurt Fluri (fdp, SO) gab bekannt, dass die FDP-Fraktion
auch aus finanziellen Überlegungen für Nicht-Eintreten stimmen werde: Auch mit der
abgeschwächten Lösung würden nur unwesentliche Einsparungen der pro Jahr im
Schnitt rund CHF 100'000 betragenden Überbrückungshilfen gemacht. Entsprechend
stammten die Stimmen, die das Geschäft – erfolglos – gerne noch einmal an die kleine
Kammer geschickt hätten, aus der geschlossen stimmenden SVP-Fraktion, aus der
Mitte-Fraktion (28 befürwortende, 1 Gegenstimme) und aus der FDP-Fraktion (4
abweichende, befürwortende Stimmen). 2

1) TA, 1.4.17; AZ, 29.9.17
2) AB NR, 2020, S. 1878 ff.; Medienmitteilung SPK-NR vom 3.7.2020
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